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Buchbesprechung des Verlags

Orell Fiissli Verlag

Wege zu einer sozialen Schweiz — Schweizerische Sozialpolitik
nach dem Jahre 2000

Peter Fiiglistaler/Maurice Pedergnana

Das schwieriger gewordene Umfeld wird auch in der Schweiz die
Diskussion iiber den Sozialstaat neu beleben. Eine neue Sozialpo-
litik ist gefragt. In ihrem Buch «Wege zu einer sozialen Schweiz»
prasentieren die beiden Autoren, Peter Fiiglistaler und Maurcie
Pedergnana, konkrete, ausformulierte Vorschlidge, wie man die so-
ziale Sicherung in der Schweiz bis ins Jahr 2000 verwirklichen
konnte.

Sie zeigen Wege zu einer sozialen Schweiz auf und betonten dabei,
dass es sich nicht um utopische, sondern um konkrete Vorschlidge
handelt, die sich bei vorhandenem politischem Willen bis ins Jahr
2000 verwirklichen lassen. Das Buch behandelt die wichtigsten Be-
reiche der schweizerischen Sozialpolitik. Dazu gehéren das Ge-
sundheitswesen, die Familienpolitik, die Alters- und Invalidenvor-
sorge, der Schutz vor Arbeitslosigkeit, die Bereiche Wohnpolitik
und Mieterschutz, Schutz vor Uberschuldung, Auslinder- und
Flichtlingspolitik, 6ffentliche Sozialhilfe und Sozialdienst. Unter
Sozialhilfe verstehen die Autoren alle Massnahmen, welche die
Verbesserung der Lebenslage oder die Erhohung der Wohlfahrt ge-
sellschaftlich schwacher Personengruppen bezwecken.

Das Buch wurde anlisslich einer Pressekonferenz in Bern der Of-
fentlichkeit vorgestellt.

Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung einiger Kapitel-
beispiele.

Peter Fiiglistaler, Maurice Pedergnana: Wege zu einer sozialen
Schweiz - Schweizerische Sozialpolitik nach dem Jahre 2000. Orell
Fiissli Verlag, Reihe «Report Aktuell», Ziirich 1993. 240 Seiten,
Preis Fr. 44— ISBN 3 280 02175 8

Peter Fiiglistaler, aufgewachsen in Wohlen AG, kaufmannische
Lehre in einer Bank, Matura Typus E, Studium der Volkswirt-
schaftspolitik und Regionalokonomie. Wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Forschungsinstitut fiir Arbeit und Arbeitsrecht an der
Hochschule St. Gallen. Ausarbeitung der St. Galler und Ziircher
Armutsstudie sowie der Dissertation «Sozialpolitische Massnah-
men im Kampf gegen die Armut in der Schweizy.

Maurice Pedergnana, Besuch des Wirtschaftsgymnasiums in Win-
terthur, anschliessend Studium der Wirtschaftswissenschaften an
der Hochschule St. Gallen. Assistent am Forschungsinstitut fiir
Arbeit und Arbeitsrecht an der Hochschule St. Gallen, anschlies-
send Mitarbeiter am Management Zentrum St. Gallen.

Ausfithrungen der Autoren

Die marktwirtschaftliche Erneuerung der Schweiz ist in aller
Munde. Es geht um Deregulierung, Privatisierung, Liberalisie-
rung und Revitalisierung, welche der Wirtschaft zu neuem
Schwung und Elan verhelfen sollen. Ganz anders verliuft die Er-

neuerung im Bereich der sozialen Sicherung: Obwohl immer mehr
Studien zweifelsfrei nachweisen, dass Armut in der Schweiz exi-
stiert, fehlen Vorschliige zu einer «Revitalisierung der sozialen Si-
cherung». Soweit die Sozialpolitik im Rahmen der verschiedenen
Reformprogramme iiberhaupt angesprochen wird, geht es in er-
ster Linie um den Abbau von Leistungen.

Die Sozialpolitik muss sich wie jede Einzelperson, jedes Unter-
nehmen und jede Institution verdnderten Bedingungen anpassen,
wenn sie ihre Aufgaben erfiillen soll. Nicht nur in der Wirtschafts-
politik, sondern auch in der Sozialpolitik kann stures Festhalten
an der geltenden Ordnung fiir die Betroffenen schwere finanzielle
Lasten mit sich bringen und die Beitrags- und Steuerzahlenden un-
notig belasten.

Das hat uns bewogen, mit dem vorliegenden Buch eine gezielte Re-
form der sozialen Sicherung in der Schweiz anzuregen. Zu diesem
Zweck haben wir unsere Vorschldge konkret ausformuliert und ha-
ben darauf geachtet, dass sie sich - bei vorhandenem politischen
Willen und Durchsetzungsvermogen - bis ins Jahr 2000 verwirkli-
chen lassen. Damit sollen einerseits die sozialen Einrichtungen auf
die Herausforderungen der néchsten Jahrzehnte vorbereitet und
anderseits die heute feststellbare Armut in der Schweiz beseitigt
werden. Im weiteren haben wir darauf geachtet, dass der umfas-
sende Reformvorschlag in seiner Gesamtheit durchfiihr- und fi-
nanzierbar ist.

Wir konzentrieren uns auf die wichtigsten Bereiche der schweizeri-
schen Sozialpolitik. Dazu zdhlen wir das Gesundheitswesen, die
Familienpolitik, die Alters- und Invalidenvorsorge, den Schutz vor
Arbeitslosigkeit, den Bereich Wohnpolitik und Mieterschutz,
Schutz vor Uberschuldung, die Auslinder- und Fliichtlingspoli-
tik, die 6ffentliche Sozialhilfe sowie einen Sozialdienst.

Unsere Vorschldge gehen von drei Zielen aus: Solidaritdt, Trans-
parenz und Wirksamkeit. Die konsequente Durchsetzung dieser
Ziele ermoglicht eine Sozialpolitik, die sich durch hohe Effizienz
auszeichnet. Eine soziale Sicherung ohne die Solidaritat aller Biir-
gerinnen und Biirger ist nicht denkbar. Es kann niemandem gehol-
fen werden, wenn nicht alle bereit sind, die soziale Sicherung mit-
zutragen. Es gehort aber auch dazu, dass benachteiligte Biirgerin-
nen und Biirger im Rahmen ihrer Moglichkeiten einen Beitrag lei-
sten. Wir gehen davon aus, dass diese allseitige Solidaritit vorhan-
denist und - sofern sie nicht tiberstrapaziert wird - erhalten bleibt.
Das Ziel der Transparenz hat zwei Stossrichtungen. Einerseits
muss fiir die Steuer- und BeitragszahlerInnen der Sinn der geleiste-
ten finanziellen Opfer klar zu Tage treten. Sie miissen wissen, wo-
fiir sie ihr Geld bezahlen und was sie dafiir erhalten. Anderseits
muss die soziale Sicherung mdglichst einfach sein, damit im Scha-
densfall die Leistungen ohne grossen Verwaltungsaufwand er-
bracht werden konnen. Abkldrungsarbeiten gilt es soweit wie mog-
lich zu vermeiden. Die Wirksamkeit der sozialen Sicherung zeigt
sich in einer liickenlosen Sicherung der Existenz. Wir haben des-
halb unsere sozialpolitischen Vorschldge am Ziel der Existenzsi-
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cherung ausgerichtet. Die Lebensstandardsicherung, die ebenfalls
zum Teil im Rahmen der Sozialpolitik verwirklicht werden soll,
hat gegeniiber diesem prioritaren Ziel zuriickzustehen und soll
vermehrt privatwirtschaftlichen Mechanismen unterliegen. Im
Zusammenspiel dieser Ziele entsteht ein effizientes und gerechtes
Sozialversicherungssystem mit tragbaren Soziallasten.

Zum Beispiel:
Gesundheitswesen

Unser Gesundheitswesen ist krank und wird immer krinker. Die
Ursachen liegen darin, dass niemand den Uberblick iiber die Ge-
samtausgaben hat und niemand die Gesamtverantwortung iiber-
nehmen will. Trotz hohem Primienanstieg verlaufen Sparanstren-
gungen regelmissig im Sande, da alle von den hohen Gesundheits-
ausgaben leben: die Spitiler, die Pharmahersteller und der Phar-
mahandel, das medizinische Personal (von der Arztin bis zam
Krankenpfleger), die Krankenkassen und die Privatversicherun-
gen.

Gerade im Gesundheitswesen wird sozial falschlicherweise immer
wieder mit billig in Verbindung gebracht. Das fiihrt dazu, dass die
PatientInnen die Gesundheitsleistungen fast unbeschrankt nach-
fragen. Auf der Angebotsseite fithren die verfehlten Anreizstruk-
turen dazu, dass Krankheit immer mehr zum Geschéft wird (auch
wenn es heute noch viele selbstlose Arzte gibt, die zum Wohle der
PatientInnen grosse Miihen in Kauf nehmen). Im Kampf um die
PatientInnen kommt es zwischen den einzelnen Arzten zu eigentli-
chen Aufriistungskdmpfen in bezug auf die medizinische Einrich-
tung der Arztpraxen und Spitéler. Die Folge ist, dass Gesundheit
um jeden Preis angestrebt wird, was zur bekannten Kostenexplo-
sion im Gesundheitswesen fiihrt.

Wir schlagen deshalb vor, die Transparenz im Gesundheitswesen
durch eine klare Budgetierung der Kosten zu erhohen. Mit Sozial-
und Gesundheitsbilanzen sollen die effektiven Kosten des Gesund-
heitswesens offengelegt werden. Durch eine vermehrte Gesund-
heitsforderung soll zudem die Pravention erhoht werden. Im Kern
unserer Vorschlage steht eine hohere Selbstverantwortung. Versi-
cherte sollen durch hohere Kostenbeteiligungen von unnotigen
Arztbesuchen und damit von der Selbstausnutzung geschiitzt wer-
den. Wir sehen vor, dass im stationdren Bereich ein Selbstbehalt
von 10 Prozent der effektiven Kosten eingefiihrt wird. Um soziale
Harten zu vermeiden, wird die jahrliche Kostenbeteiligung in Ab-
héngigkeit des Einkommens festgelegt (zwischen 6 und 12 Prozent
des Einkommens). Die Krankenkassen werden reorganisiert, wo-
bei eine Schweizerische Krankenversicherungsanstalt im Mittel-
punkt steht, welche eine obligatorische Krankenpflege-Grundver-
sicherung anbietet. Billigkrankenkassen und Kollektivversiche-
rungen werden verboten, da solche Kassen die Solidaritdt der
Krankenversicherung aushohlen. Schliesslich sollen medizinische
Zentren errichtet werden, die im Sinne von Gesundheitskassen

J eder Irrtum hat drei Stufen:

Auf der ersten wird er ins Dasein
gerufen,

auf der zweiten will man ihn nicht
eingestehen,

auf der dritten macht nichts

ihn ungeschehen.
Franz Grillparzer
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(HMO) arztliche, pflegerische und betreuerische Dienstleistungen
anbieten. Uns schwebt eine kommunale medizinische Grundver-
sorgung mit Betreuung, Beratung, Sanitidt, Apotheke, Notfall-
dienst, Alters- und Pflegeheim, Pflegewohngruppen, Lebensge-
meinschaften mit Behinderten, Spitex, Therapieraume und Kin-
dergesundheitszentrum vor, das heisst, eine Gesundheitsversor-
gung in iiberschaubaren Gemeinschaften, in denen alle Generatio-
nen vertreten sind. An den medizinischen Zentren arbeiten auch
Arztinnen und Arzte im Angestelltenverhéltnis. In diesem Zusam-
menhang fordern wir nicht nur die Aufhebung der Meistbegiinsti-
gungsklausel in den Tarifvertrdgen zwischen Krankenkassen und
ArztInnen (Tarifkartell), sondern die Vertragsfreiheit aller Wett-
bewerbsteilnehmer (ArztInnen, Belegspitiler usw.). Damit wird
medizinischen Zentren ermoglicht, ArztInnen und Spitilern pro
eingeschriebenem Mitglied eine fixe Entschddigung zu leisten;
umgekehrt sind diese nicht mehr daran interessiert, unnotige Me-
dikamente zu verschreiben und Pflegeleistungen zu erbringen.

Durch die von uns vorgeschlagenen Reformen im Gesundheitswe-
sen erwarten wir, dass jahrlich mindestens 1,5 Milliarden Franken
eingespart werden konnen, was rund 10 Prozent der Aufwendun-
gen fiir die sozialen Krankenkassen entspricht. Zudem werden die
Finanzierungsanreize vo verdandert, dass in Zukunft die Kostenex-
pansion gebremst werden kann.

Altersvorsorge

Die Altersvorsorge stellt den wichtigsten Pfeiler der sozialen Si-
cherung in der Schweiz dar. Rund 60 Prozent aller Sozialausgaben
konnen der Altersvorsorge direkt zugerechnet werden (AHYV, EL
zur AHYV, berufliche Vorsorge). Hinzu kommen die Ausgaben der
Kranken- und Unfallversicherungen, soweit sie ebenfalls dlteren
Menschen zugute kommen. Trotz diesem immensen Aufwand gibt
es immer noch Liicken in der Altersvorsorge: Die Leistungen der
ersten Siule reichen nicht zur Existenzsicherung aus, obwohl die-
ses Ziel gemiss Verfassungsauftrag vorgegeben wire. Die zweite
Siule konzentriert sich auf die Lebensstandardsicherung und
schliesst NiedrigeinkommensbeziigerInnen aus der Versiche-
rungsdeckung aus.

Wir schlagen mit dem gesicherten Existenzminimum im Alter eine
Einheitsrente vor, welche die Existenzsicherung fiir alle Rent-
nerlnnen sicherstellt: Die Versicherten erhalten unabhingig von
ihren Beitragszahlungen eine Rente, die im Rahmen der heutigen
maximalen einfachen Rente liegt (1800 Franken pro Monat). Das
Existenzminiumum im Alter baut auf der heutigen AHV-Rege-
lung auf und kann schrittweise eingefithrt werden (zum Beispiel
durch iiberproportionale Erh6hung der Minimalrenten). Im Rah-
men der Reform soll auch der flexible Altersriicktritt zwischen
dem 62. und 70. Altersjahr eingefiihrt werden. Personen, die sich
vor dem 65. Altersjahr aus dem Erwerbsleben zuriickziehen, miis-
sen Rentenkiirzungen in Kauf nehmen; Personen, die iiber das 65.
Altersjahr erwerbstétig bleiben, erhalten hohere AHV-Renten. In
bezug auf die zweite Sdule unterstiitzen wir eine weitgehende Dere-
gulierung der staatlichen Vorschriften. Die Lebensstandardsiche-
rung soll der eigenen Verantwortung — der unserer Ansicht miindi-
gen BiirgerInnen - iiberlassen werden.

Eine Einheitsrente in der Hohe der maximalen einfachen Alters-
rente verursacht Kosten von drei bis vier Milliarden Franken. Ein-
sparungen werden bei den Ergidnzungsleistungen sowie bei der
zweiten Sdule erzielt, so dass sich die Nettoaufwendungen auf
etwa zwei Milliarden Franken reduzieren. Diese Mehrkosten sollen
durch neue Finanzierungsquellen (Mehrwertsteuerbeitrag, Erho-
hung der Tabaksteuer) aufgebracht werden, so dass die Lohnabga-
ben von Arbeitnehmern und Arbeitgebern nicht erhoht werden
miissen. Zudem besteht die Moglichkeit, bei Wahl einer tieferen
Einheitsrente das Modell kostenneutral einzufithren.

Schweizer Heimwesen 1V/93



Invalidenvorsorge

Die Invalidenvorsorge in der Schweiz wird als Anhéingsel zur staat-
lichen Altersvorsorge gefiihrt. Wie verschiedene Untersuchungen
zeigen, vermochte die Invalidenversicherung prekire finanzielle
Verhiltnisse bei einem Teil der Behinderten nicht zu vermeiden.
Yor allem Behinderte, die allein mit der staatlichen Invalidenvor-
sorge auskommen miissen, finden oft kein Auskommen.

Wir schlagen vor, auch bei der Invalidenvorsorge die Einheitsrente
einzufiihren. Damit entfillt die storende Berechnung der Lei-
stungshohe nach Beitragsjahren, die dazu fiihrt, dass vor allem ju-
gendliche Behinderte mit tiefen finanziellen Leistungen bestraft
werden. Da ein Teil der Behinderten keine Moglichkeiten hat, im
Rahmen der zweiten oder dritten Sdule Ersparnisse fiir das Alter
zu bilden, schlagen wir vor, die Anséatze fiir Behinderte um 20 Pro-
zent iber den Ansitzen fir AltersrentnerInnen festzusetzen.

Weiterhin im Vordergrund soll der Grundsatz «Eingliederung vor
Rente» stehen. Die Rentenleistungen der Invalidenversicherung
sollen erst zum Tragen kommen, wenn eine Eingliederung in das
Erwerbsleben nicht mehr moglich ist. In diesem Fall soll zudem die
Moglichkeit geschaffen werden, im Rahmen von beschiitzenden
Beschéftigungsverhéltnissen eine Losung zu suchen.

Die um 20 Prozent hoheren Invalidenrenten verursachen Kosten
von 400 Millionen Franken und verlangen bei einem gleichbleiben-
den Beitrag der 6ffentlichen Hand von 50 Prozent, dass die Beitra-
ge der Versicherten um 0,1 Lohnprozente erhoht werden miissen.
Die volkswirtschaftlichen Kosten fiir die verbesserte Absicherung
liegen wiederum tiefer, da Pramieneinsparungen bei den tibrigen
Versicherungen zu erwarten sind, die ihre Leistungen in aller Regel
komplementar zur I'V bestimmen.

Offentliche Sozialhilfe

Die offentliche Sozialhilfe hat als letztes Auffangnetz der sozialen
Sicherung eine sehr wichtige Aufgabe: Sie soll in allen Fillen Hilfe
leisten, in denen kein anderes Auffangnetz zur Verfiigung steht.
Gemessen an diesem hohen Ziel wird die 6ffentliche Sozialhilfe in
der Schweiz sehr stiefmiitterlich behandelt und steht in einigen
Fillen einer Armengesetzgebung néher als einem modernen sozia-
len Dienstleistungsbetrieb.

Will die Sozialhilfe ihre Aufgabe wirklich erfiillen, muss die Hilfe
gesamtschweizerisch vereinheitlicht und die Stellung der Fiirsor-
gebeziigerInnen gestarkt werden. Wir sehen vor, dass die Bediirfti-
gen einen Rechtsanspruch auf finanzielle und sachliche Hilfen er-
halten. Insbesondere die finanziellen Hilfen miissen sich an ver-
bindlichen Richtlinien orientieren. Solche (bis jetzt unverbindli-
chen) Richtlinien gibt die Konferenz fiir 6ffentliche Sozialhilfe
(SKOF) heraus. Sie beruhen auf den Erfahrungen der Fiirsorge-
dmter und setzen sich aus verschiedenen Teilbetrdgen zusammen,
die weiterhin - in genau geregelten Grenzen - eine individuelle Be-
rechnung der Hilfe ermoglicht. Ebenfalls wichtig ist, dass die Lei-
stungen der 6ffentlichen Sozialhilfe der antragsstellenden Person
in Form einer Verfiigung er6ffnet werden, die bei einer tibergeord-
neten Stelle (zum Beispiel Ombudsperson) bestritten werden
kann.

Die offentliche Sozialhilfe muss sich im weiteren zum moderen
Dienstleistungsbetrieb mausern, der seine Aufgabe in der aktiven
Hilfe an bediirftigen Menschen und in der Koordination der ange-
botenen Hilfs- und Beratungsfunktionen sieht. Vor allem die
Koordination unter den teils sehr vielfaltigen Hilfsangeboten ist
wichtig. Ein moderner Dienstleistungsbetrieb muss sich im weite-
ren auf gut ausgebildete MitarbeiterInnen stiitzen kdnnen.

Die Kosten

Sozialpolitik ist und kann nie gratis sein, da nur mit der Umvertei-
lung von Geldern Bediirftigen geholfen werden kann. Diese Um-
verteilung wird von der Mehrheit der Bevolkerung getragen, wenn
die Beitrags- und Steuerzahlenden den Sinn der Hilfe einsehen und
tiberzeugt sind, dass nur so viel umverteilt wird, wie unbedingt no-
tigist. Die Autoren haben deshalb fiir alle ihre Vorschlige die (teils
nur grob geschitzten) Kosten ausgewiesen und im Uberblick zu-
sammengefasst.

Bei der Finanzierung dieser Kosten sind wir von drei Moglichkei-
ten ausgegangen: An erster Stelle stehen Kompensationen der zu-
sdtzlichen Ausgaben innerhalb der sozialen Sicherung. Damit soll
vermieden werden, dass der Sozialstaat weiter wichst. Die Forde-
rung nach einer Kompensation kann durch drei Massnahmen er-
fiillt werden: Erstens soll die soziale Sicherung auf das Notige, das
heisst auf die Existenzsicherung beschrinkt werden. Zweitens
konnen weniger wichtige Leistungen zugunsten wichtigerer Lei-
stungen abgebaut werden. Drittens kann die bestehende soziale Si-
cherung effizienter erbracht werden. Wenn die Kompensationen
innerhalb der sozialen Sicherung nicht ausreichen, miissen Ein-
sparungsmoglichkeiten bei anderen Staatsausgaben gesucht wer-
den. Ziel dieser Massnahmen ist, die Staatsquote - und gleichzei-
tig die fiskalische Belastung der SteuerzahlerInnen - konstant zu
halten. Schliesslich bleibt nichts anders iibrig, als neue Finanzie-
rungsquellen zu erschliessen.

Gemadss unseren (groben) Schatzungen kann das ganze im Buch
behandelte Massnahmen-Paket mit Mehrkosten von 500 Millio-
nen Franken verwirklicht werden. Die grossten Mehrbelastungen
verursacht die Einfithrung der Einheitsrente bei AHV und IV.
Durch eine tiefere Ansetzung der Einheitsrente (unser Vorschlag:
maximale einfache Altersrente) konnen diese Kosten massiv redu-
ziert werden. Kostenintensiv sind ebenfalls die Vorschlige der Kin-
derbeihilfen, bei den IV-RentnerInnen und in der Wohnpolitik.
Einsparungen lassen sich hingegen durch unsere Vorschldge im
Gesundheitswesen und durch einen Sozialdienst erzielen.

«Brandheisse Tips» zur Brandverhiitung

Fernsehen ohne Brandgefahr
Von Erich Oettli

® Fernsehgeréte sind in ausreichendem Abstand von
Gardinen, Vorhangen, Ofen oder anderen Heizkor-
pern standsicher aufzustellen.

@ Beim Einbau in Mébeln ist eine ausreichende Be-
und Entliftung zu gewahrleisten (Betriebsvorschrif-
ten beachten).

@® Fernseher sind so aufzustellen, dass Netz- und An-
tennenstecker gut erreichbar sind.

Kennzeichen flr die Entstehung eines méglichen Bran-

des kdnnen sein:

® Zusammenfallen des Bildes;

® heller Querstrich auf dem Bildschirm;

@ knisternde Gerdusche/Brandgeruch.

Treten solche Stérungen auf — Gerét sofort abschalten —

Netzstecker ausziehen — Stérungen nur vom Fachmann

beheben lassen.

@® Bei Flammenbildung Brand mit Wolldecke ersticken
— kein Wasser verwenden — am besten Feuerldscher

einsetzen — notfalls Feuerwehr anfordern (Tel. 118).
lhre Feuerwehr

249



	Wege zu einer sozialen Schweiz - Schweizerische Sozialpolitik nach dem Jahre 2000 [Peter Füglistaler, Maurice Pedergnana]

